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Eingaben der LWL Archäologie für Westfalen Außenstelle Olpe 
a) vom 20.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping),  
b) vom 03.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und  
c) vom 09.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 20.03. und 
03.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 69 und 70. 
 
c) 
 

In seiner aktuellen Eingabe weist der LWL auf zahlreiche 
archäologische Fundstellen und mögliche Bodendenkmäler innerhalb 
und in der Nähe der verbleibenden Konzentrationszonen 1, 3, 5 und 6 
hin. 
 

Ob der Planung Belange des Bodendenkmalschutzes entgegenstehen, 
kann nur durch Oberflächenprospektionen und Geländebegehungen 
beurteilt werden. Diese können jedoch erst durchgeführt werden, wenn 
die genauen Standorte der Windenergieanlagen feststehen. Daher bittet 
der LWL um Zusendung detaillierter Planunterlagen, die erst im 
nachgeordneten Genehmigungsverfahren nach BImSchG zur Verfügung 
stehen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c):  
 
Die Eingabe wird an den HSK als zuständige Genehmigungsbehörde 
weitergeleitet. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des LWL 
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, Bochum, aus allen 
Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den 
Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend berücksichtigt 
anzusehen. 
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Eingaben der Bundesnetzagentur, Berlin  
a) vom 23.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping),  
b) vom 24.11.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und  
c) vom 29.04.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 23.03. und 
24.11.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 21 bis 26. 
 
c) 
 
 

Nach Überprüfung der von der Stadt angefragten Plangebiete 
(Konzentrationszonen 1, 3, 5 und 6) teilt die Bundesnetzagentur in ihrer 
aktuellen Eingabe die Namen und Anschriften der in den ermittelten 
Koordinatenbereichen tätigen Richtfunkbetreiber mit. Um Störungen des 
Betriebes von Richtfunkstrecken zu vermeiden, bittet sie um deren 
Einbeziehung in die weitere Planung. 
 
Ferner wird empfohlen, die Informationen zur Bauleitplanung im 
Zusammenhang mit Richtfunkstrecken sowie die Hinweise auf der 
Internetseite der Bundesnetzagentur im weiteren Verfahren zu 
berücksichtigen.  
 
Abschließend wird auf den Umgang mit den übermittelten 
personenbezogenen Daten hingewiesen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c):  
 
Die von der Bundesnetzagentur benannten Betreiber von 
Richtfunkstrecken im Bereich der verbleibenden Konzentrationszonen 
wurden angeschrieben und um Stellungnahme gebeten.  
 
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 97. FNPÄ nur 
Konzentrationszonen dargestellt werden, in denen die Errichtung von 
Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist.  
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Über die Einzelstandorte, Anzahl der WEA und Bauhöhen über Grund 
etc. können auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine 
Angaben gemacht werden. Derartige Festlegungen sind erst auf der 
nachgeordneten Ebene der konkreten BImschG-Verfahren möglich. 
Mögliche Eingaben der Richtfunkbetreiber werden daher an den 
Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde 
weitergeleitet. Die Bundesnetzagentur ist in den 
Einzelgenehmigungsverfahren durch den HSK zu beteiligen. 
 
Zusätzlich wurde in die Begründung unter Ziffer 11 “Änderungsbedingte 
Auswirkungen auf sonstige Belange“, Unterpunkt -Sonstige Hinweise- 
folgende Ergänzung aufgenommen:  
 
“Hinweis zu Richtfunkstrecken:  
 

Nach Mitteilung der Bundesnetzagentur werden im Plangebiet 
verschiedene Richtfunkstrecken betrieben. Durch die Errichtung und 
den Betrieb von WEA können Auswirkungen auf Richtfunkstrecken nicht 
ausgeschlossen werden. Auch wenn diese Belange nur der Ebene der 
nachgeordneten Zulassungsebene für konkrete Vorhabenplanung zur 
Errichtung von WEA hinreichend konkret erörtert werden können, wird 
bereits an dieser Stelle ergänzend darauf hingewiesen.  
 

Hinweis: Da nicht grundsätzlich auszuschließen ist, dass durch die 
Errichtung von WEA Störungen beim Betrieb von Richtfunkstrecken 
verursacht werden können, wird darauf hingewiesen, dass auf der 
nachgeordneten Genehmigungsebene zu prüfen ist, ob Auswirkungen 
auf den Betrieb von Richtfunkstrecken zu erwarten sind und ggf. 
Angaben zur Vermeidung vorzusehen.“ 
 
Die Hinweise auf die verfügbaren Informationen zur Bauleitplanung und 
den Umgang mit personenbezogenen Daten werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der 
Bundesnetzagentur, Berlin, aus allen Beteiligungsverfahren zur 
Kenntnis zu nehmen und entsprechend den Stellungnahmen der 
Verwaltung als ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben der Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn 
a) vom 04.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping), 
b) vom 25.11.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 03.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 04.03. und 
25.11.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 27 bis 29. 
 

c) 
 

In seiner aktuellen Stellungnahme weist das Bundesamt darauf hin, 
dass durch die im Bereich der 97. FNPÄ geplanten 
Windenergievorhaben Beeinträchtigungen von Luftverteidigungsradar-
anlagen (Erndtebrück und Auenhausen), militärischen Richtfunkstrecken 
oder des militärischen Luftverkehrs möglich sind. Der Umfang der 
Betroffenheit kann allerdings erst im Genehmigungsverfahren für die 
Einzelanlagen geprüft werden. Um eine dezidierte Stellungnahme 
abgeben zu können, möchte das Bundesamt daher im BImSchG-
Verfahren beteiligt werden.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c):  
 
Wie das Bundesamt in seiner Stellungnahme ausführt, können 
dezidierte Stellungnahmen nur im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 
abgeben werden.  
Im Rahmen der 97. FNPÄ werden nur Konzentrationszonen dargestellt, 
in denen die Errichtung von Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist. 
Über die Einzelstandorte, Anzahl der WEA und Bauhöhen über Grund 
etc. können auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine 
Angaben gemacht werden. Derartige Festlegungen sind erst im 
nachgeordneten BImSchG-Verfahren möglich. Die Eingabe wird an den 
Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde 
weitergeleitet, damit das Bundesamt in den Einzelgenehmigungs-
verfahren beteiligt wird. 
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Zusätzlich wurde in die Begründung unter Ziffer 11 “Änderungsbedingte 
Auswirkungen auf sonstige Belange“, Unterpunkt -Sonstige Hinweise- 
folgende Ergänzung aufgenommen:  
 
“Hinweis zu militärischen Belangen:  
 

Nach Mitteilung vom Bundesamt für Infrastruktur; Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr (Infra I 3) können ggf. militärische 
Belange (insbesondere im Interessenbereich der Luftverteidigungs-
radaranlage Auenhausen und Erndtebrück sowie im Bereich 
militärischer Richtfunkstrecken) durch die Errichtung und den Betrieb 
von WEA berührt werden. Auch wenn diese Belange nur der Ebene der 
nachgeordneten Zulassungsebene für konkrete Vorhabenplanung zur 
Errichtung von WEA hinreichend konkret erörtert werden können, wird 
hierauf ergänzend hingewiesen.  
 

Hinweis: Da nicht auszuschließen ist, dass militärische Belange durch 
die Errichtung von WEA betroffen sein könnten, wird darauf 
hingewiesen, dass auf der nachgeordneten Genehmigungsebene zu 
prüfen ist, ob ggf. grundsätzliche militärische Interessen, insbesondere 
im Bereich der Luftverteidigungsradaranlagen Auenhausen und 
Erndtebrück und/oder im Bereich militärischer Richtfunkstrecken 
betroffen sind.“ 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des Bundesamtes 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, Bonn, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu 
nehmen und entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als 
ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben der Bezirksregierung Arnsberg, Obere 
Umweltschutzbehörde, -Immissionsschutz-, Lippstadt 
a) vom 30.11.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
b) vom 17.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Schreiben vom 30.11.2015 
ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung Behörden/TöB Teil I“, 
Seite 16. 
 
c) 
 

 
Die Obere Umweltschutzbehörde der Bezirksregierung verweist auf ihre 
Stellungnahme vom 30.11.2015.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c):  
 
Es wird auf die Abwägung der mit Schreiben vom 30.11.2015 geltend 
gemachten Belange in der o. g. Synopse verwiesen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Bezirksregierung 
Arnsberg, Obere Umweltschutzbehörde -Immissionsschutz-, 
Lippstadt, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben der Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-
Sauerland (IHK Arnsberg)  
a) vom 27.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 16.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und  
c) vom 20.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 27.03. und 
16.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 56 bis 58. 
 
c) 
 

 
Die IHK verweist auf ihre Stellungnahme vom 27.03.2015.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Es wird auf die Abwägung der mit Schreiben vom 27.03.2015 geltend 
gemachten Belange in der o. g. Synopse verwiesen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Industrie- und 
Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland, Arnsberg, aus allen 
Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den 
Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend berücksichtigt 
anzusehen. 
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Eingabe der Bezirksregierung Arnsberg -Dezernat 24 Kur- und 
Erholungswesen- vom 11.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass aus Sicht des Kur- und 
Erholungswesens insofern keine Bedenken bestehen, als dass das 
Kurgebiet durch die aktuelle Planung nicht betroffen ist. 
 
Es wird festgestellt, dass Voraussetzung für die Anerkennung von 
Kurgebieten nach § 3 KOG NRW eine Sicherung im 
Flächennutzungsplan sowie der Schutz der Gebiete vor schädlichen 
Einwirkungen ist. Zu Letzteren zählen im Zusammenhang mit 
Windenergieanlagen Schallimmissionen und die optisch bedrängende 
Wirkung. Daher wird unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
BVerwG ein Abstandspuffer zu Kurgebieten gefordert. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiete (SO1, z. B. 
Ferien- und Wochenendhausgebiete, Campingplätze, Kurgebiete, 
Seniorenheime) werden als hartes Tabukriterium berücksichtigt. 
Bereiche mit derartigen Nutzungen werden als Ausschlussflächen 
betrachtet, die rechtlich und/oder tatsächlich nicht für eine 
Windenergienutzung in Frage kommen. Für sie ist ein Vorsorgeabstand 
von 950 m als weiches Tabukriterium vorgesehen.   
 
Die Abgrenzung des städtischen Kurgebietes ist im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan als “Anerkanntes Kurgebiet Brilon - Stand Februar 
1981“ dargestellt. Aufgrund des Gebietscharakters und des 
Schutzanspruches wird dieses Gebiet jedoch nicht als Ausschlussfläche 
betrachtet und es sind auch keine Vorsorgeabstände vorgesehen. Die 
verbleibenden Konzentrationszonen 1, 3, 5 und 6 tangieren das 
anerkannte Kurgebiet jedoch nicht. Aufgrund der fehlenden Betroffenheit  
werden seitens des Dezernates 24 auch keine Bedenken erhoben. 
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Die Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und teilweise als 
ausreichend berücksichtigt angesehen und teilweise als unbegründet 
zurückgewiesen werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe der Bezirksregierung 
Arnsberg -Dezernat 24 Kur- und Erholungswesen-, zur Kenntnis zu 
nehmen und entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung teilweise 
als ausreichend berücksichtigt anzusehen und teilweise als unbegründet 
zurückzuweisen. 
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STROM 
 
 
Eingaben der  WESTNETZ  GmbH: 
 

a) Regionalzentrum Arnsberg,  vom 26.03.2015 und    
b) Spezialservice Strom, Dortmund, vom 07.04.2015 

 

jeweils zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
 

c) Regionalzentrum Arnsberg,  vom 16.12.2015 und    
d) Spezialservice Strom, Dortmund, vom 04.01.2016 

 

jeweils zur 2. Behördenbeteiligung (1. öA) 
 

e) Regionalzentrum Arnsberg,  vom 11.05.2016 und    
f) Spezialservice Strom, Dortmund, vom 19.05.2016 

 

jeweils zur 3. Behördenbeteiligung (2. öA) 
 
 

Die Stellungnahme der Verwaltung zu den unter a), b), c) und d) 
aufgelisteten Schreiben ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-
Abwägung Behörden/TöB Teil II“, Seiten 21 bis 27. 
 
e) 
 
 

Die Eingabe ergeht für die betroffenen Strom-Verteilnetzanlagen der 
RWE Deutschland AG als Eigentümerin und der Westnetz GmbH als 
Pächterin. Es bestehen seitens des Regionalzentrums Arnsberg keine 
Bedenken. 
 
Es wird um weitere Beteiligung gebeten, um prüfen zu können, ob 
Anlagen von externen Kompensationsmaßnahmen betroffen sind.  
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f) 
 
 

Unter Bezugnahme auf ihre Stellungnahme vom 04.01.2016 (d)) weist 
die  Westnetz nochmals auf die 110 kV-Hochspannungsfreileitung 
Büren-Olsberg hin, in deren Schutzstreifen teilweise die 
Konzentrationszonen 1, 3 und 4 liegen.  
 

Wesentlicher Inhalt der aktuellen Eingabe ist der Hinweis, dass die 
Deutsche Elektrotechnische Kommission die Norm für die Beurteilung 
der Abstände zwischen geplanter WEA und Hochspannungs-
freileitungen geändert hat und die Stellungnahme vom 04.01.2016 
insofern nicht mehr gültig ist. Die Westnetz erläutert ausführlich, wie sich 
der Mindestabstand zukünftig berechnet und von welchen Faktoren er 
abhängig ist.  
 

Sie betont, dass die Kosten für notwendige Schwingungsschutz- und 
Erdungsmaßnahmen sowie die Vorsorge vor Beschädigungen durch 
Eisabwurf und Blitzschlag (Havarien) von den Anlagenbetreibern  zu 
tragen sind und Schadensersatzansprüche vorbehalten werden. 
 

Schließlich wird um weitere Verfahrensbeteiligung gebeten, wenn 
Anlagenstandorte und Höhen bekannt sind. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
zu e) 
 

Zu Kompensationsmaßnahmen können auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung keine Angaben gemacht werden. Sie 
werden auf der nachgeordneten Ebene der konkreten 
Genehmigungsverfahren festgesetzt und durchgeführt. Die erbetene 
Beteiligung wird durch den Hochsauerlandkreis sichergestellt.  
 

Da ansonsten keine Bedenken bestehen, sollte die Eingabe zur 
Kenntnis genommen werden. 
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zu f) 
 

Die räumliche Lage der Hochspannungsfreileitung Büren-Olsberg ist im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Darüber hinaus ist anzumerken, dass 
die Stadt mit der 97. FNPÄ ausschließlich die räumliche Lage von 
Konzentrationszonen regelt. Die Anordnung von WEA sowie die 
gesamte Infrastruktur sind hingegen auf der nachgeordneten 
Genehmigungsebene angesiedelt.  
 

Abstandsregelungen sind auf der kommunalen Planungsebene weder 
möglich noch vorgesehen, da die hierzu notwendigen 
Detailinformationen wie z. B. Anlagentyp, Bauhöhe, Rotordurchmesser 
etc. nicht bekannt und im Übrigen auch nicht Regelungsgegenstand 
sind. Es handelt sich vielmehr um Einzelfallbetrachtungen.  
 

Die Mindestabstände zu den Freileitungen ergeben sich jeweils aus den 
technischen Regelwerken. Die Abstände sind -wie die RWE auch 
ausführt- von verschiedenen Parametern abhängig wie z. B. vom 
Rotordurchmesser, dem spannungsabhängigen Sicherheitsabstand 
(20 m bei </= 110-kV), dem projektbezogenen Arbeitsraum für den 
Montagekran und dem Vorhandensein von schwingungsdämpfenden 
Maßnahmen an den Freileitungen.  
 

Im Flächennutzungsplanverfahren können Freihaltezonen entlang der 
Stromleitungen nur sehr bedingt ausgewiesen werden, da die Stadt als 
Plangeber keinen Einfluss darauf hat, ob seitens der Anlagenbetreiber 
schwingungsdämpfende Maßnahmen an den Freileitungen vorgesehen 
werden. Diese Faktoren sind erst bei Einreichung entsprechender 
Bauanträge nach BImSchG für Windkraftanlagen bekannt. Die Prüfung 
der Einhaltung der Abstände hat daher im nachgeordneten 
einzelfallbezogenen Genehmigungsverfahren zu erfolgen. Entsprechend 
wird die Westnetz auf dieser Verfahrensebene durch den 
Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde zu beteiligen 
sein. Die Stellungnahme wird an den HSK weitergeleitet. Ein 
entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
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Die Hinweise auf die Kostenübernahmepflicht der Anlagenbetreiber für 
Beschädigungen und Schutzmaßnahmen sowie den Vorbehalt 
möglicher Schadensersatzansprüche werden zu Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der  WESTNETZ 
GmbH -Regionalzentrum Arnsberg- aus allen Beteiligungsverfahren 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der  WESTNETZ 
GmbH -Spezialservice Strom-, Dortmund, aus allen 
Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den 
Stellungnahmen der Verwaltung durch die Darstellung der Freileitungen 
im Flächennutzungsplan, die Aufnahme eines Hinweises in der 
Begründung bzw. durch Verweis auf das nachgeordnete 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG als ausreichend berücksichtigt 
anzusehen. 
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Eingaben der Stadt Marsberg  
a) vom 23.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 02.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 20.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 23.03. und 
02.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 82 bis 86. 
 
c) 
 

 
In ihrer aktuellen Stellungnahme nimmt die Stadt Marsberg die 
überarbeiteten Planungen zur 97. FNPÄ zur Kenntnis und stellt fest, 
dass die Stadt Brilon mit dem Verzicht auf die Konzentrationszone 7 
“Messinghausen“ den Einwendungen der Stadt Marsberg gefolgt ist. 
Darüber hinaus werden keine weiteren Anregungen und Hinweise 
vorgebracht.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Stadt Marsberg 
aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt bzw. als hinfällig anzusehen. 
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Eingaben der Stadt Bad Wünnenberg  
a) vom 16.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 21.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 30.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 16.03. und 
21.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 77 bis 81. 
 
c) 
 
1. 
In ihrer aktuellen Stellungnahme begrüßt die Stadt Bad Wünnenberg 
den Wegfall der Konzentrationszone 4 “Lühlingsbachtal“.  
 
2. 
Sie regt jedoch weiterhin an, analog zu ihrer eigenen 
Windenergieplanung einen Vorsorgeabstand von 1200 m zu den 
Siedlungsbereichen einzuhalten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Zu 1. 
 

Dieser Teil der Eingabe wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2. 
 

In Anlehnung an Berechnungen des LANUV NRW (D. Piorr 
“Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen und 
Immissionsschutz“) wurden möglichst große, rechtlich vertretbare 
Vorsorgeabstände als weiches Tabukriterium einheitlich für das 
gesamte Stadtgebiet festgesetzt. Zur Ermittlung des angemessenen 
Vorsorgeabstandes wird angesichts der vorhandenen Anlagen und der 
Größe der in Betracht kommenden Konzentrationszonen von 3 WEA bei 
nicht schallreduziertem Anlagenbetrieb ausgegangen.  
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In Anlehnung an die o. g. Ausarbeitung Piorrs ist bei der dem heutigen 
Stand der Technik entsprechenden durchschnittlichen 'Muster-WEA' von 
einem Lärmpegel von 106,5 dB(A) auszugehen. Für ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) mit einem zulässigen Immissionsrichtwert (IRW) von 
40 dB(A) folgt hieraus ein Abstand von ca. 800 m zwischen 
Wohnnutzung und Lärmquelle. Dieser Abstand wird generell für das 
Innenbereichswohnen und nicht differenziert nach Gebietsqualitäten 
angesetzt. Zur Verbesserung des vorbeugenden Immissionsschutzes für 
die Wohnnutzung wird unter Vorsorgegesichtspunkten ein zusätzlicher 
Abstand von 150 m vorgesehen. Eine Vergrößerung der 
Vorsorgeabstände zu den Ortslagen würde dazu führen, dass der 
Windenergie nicht substantiell genug Raum gegeben werden kann. Dies 
würde das Ziel der Planung gefährden. Daher sollen die Abstände 
unverändert blieben.  
 

Die konkreten Abstände zu Wohnstätten ergeben sich ggfs. aus den 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG. Sollte sich dort zeigen, dass 
größere Abstände aus Gründen des Immissionsschutzes notwendig 
sind, müssen Anlagen verschoben oder schallreduziert betrieben 
werden. 
 
Dass die Stadt Bad Wünnenberg in Ihrer Flächennutzungsplanung 
größere Abstände zwischen Wohngebäuden und Windenergieanlagen 
ausgewiesen hat, kann kein Kriterium für die Planungen der Stadt Brilon 
sein. Jede Kommune muss für ihr Stadtgebiet ein schlüssiges 
Gesamtkonzept erarbeiten und der Windkraft substantiell Raum geben. 
Bei jeweils anderen räumlichen Voraussetzungen können sich somit 
andere Abstände ergeben. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
unbegründet zurückgewiesen werden. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Stadt Bad 
Wünnenberg aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen 
und entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen bzw. als unbegründet zurückzuweisen. 
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Eingaben der Gemeinde Diemelsee 
a) vom 23.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 04. und 29.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und  
c) vom 19.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 23.03., 
04. und 29.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 48 bis 55. 
 
c) 
 

 
In ihrer aktuellen Stellungnahme stellt die Gemeinde Diemelsee fest, 
dass die Stadt Brilon mit dem Wegfall der Konzentrationszone 7 
“Messinghausen“ ihre Anregungen und Bedenken berücksichtigt hat.  
 

Darüber hinaus werden keine weiteren Bedenken gegen die Planung 
erhoben.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Gemeinde 
Diemelsee aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen 
und entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt bzw. hinfällig anzusehen. 
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Eingaben der Landwirtschaftskammer NRW -Kreisstelle 
Hochsauerland-, Meschede  
a) vom 24.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 18.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 25.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 24.03. und 
18.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 65 bis 68. 
 
c) 
 

 
Die LWK stellt fest, dass sich durch die Reduzierung der 
Konzentrationszonen keine Änderungen gegenüber ihren beiden 
vorherigen Stellungnahmen ergeben.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Es wird auf die Abwägung der mit Schreiben vom 24.03. und 18.12.2015 
geltend gemachten Belange in der o. g. Synopse verwiesen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der 
Landwirtschaftskammer NRW -Kreisstelle Hochsauerland-, 
Meschede, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen bzw. zurückzuweisen. 
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Eingaben der Amprion GmbH, Dortmund,  
a) vom 05.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 26.11.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 19.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 05.03. und 
26.11.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 1 bis 5. 
 
c) 
 

 
Die Ampiron weist darauf hin, dass im Bereich der entfallenen 
Konzentrationszonen 2 “Horst“, 4 “Lühlingsbachtal“ und 
7 “Messinghausen“ keine Höchstspannungsfreileitungen des 
Unternehmens verlaufen. 
 

Bezüglich der vier verbleibenden Konzentrationszonen 1 “Windberg“, 
3 “Wülfte/Alme“, 5 “Madfeld“ und 6 “Radlinghausen/Rösenbeck“ verweist 
die Ampiron auf ihre Stellungnahme vom 26.11.2015.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Es wird auf die Abwägung der mit Schreiben vom 26.11.2015 geltend 
gemachten Belange in der o. g. Synopse verwiesen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Amprion GmbH, 
Dortmund, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben des Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) 
NRW Abt. 5 – Autorisierte Stelle NRW und Kommunikation TD 53.1 
Funk- und Zugangsnetz, Duisburg 
a) vom 29.04.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) und 
b) vom 20.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung  
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Schreiben vom 29.04.2015 
ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung Behörden/TöB Teil I“, 
Seite 76. 
 
c) 
 
In seiner aktuellen Eingabe weist das LZPD darauf hin, dass nach 
Konkretisierung der Planung nun eine Überprüfung durch die zuständige 
Fachabteilung stattgefunden hat. Im Ergebnis wurde in den 
Konzentrationszonen 1 “Windberg“, 5 “Madfeld“ und 6 
“Radlinghausen/Rösenbeck“ eine potentielle Störung des 
Richtfunknetzes der Behörden und Organisationen für 
Sicherungsaufgaben festgestellt. Das LZPD bittet daher, die in ihren 
beigefügten Kartenausschnitten schwarz gekennzeichneten Bereiche 
mit einer Breite von 60 m von Bebauungen / Störungen durch 
Rotorblätter freizuhalten. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c):  
 
Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden. 
 

Da genaue geografische Koordinaten und bauliche Abmessungen 
(Rotordurchmesser, Nabenhöhe) erst im konkreten 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG vorliegen, muss diesbezüglich 
auf die nachgeordnete Ebene der einzelfallbezogenen 
Baugenehmigungen für WEA verwiesen werden. Die Eingabe wird an 
den Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde 
weitergeleitet. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des LZPD NRW, 
Duisburg, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben der  Bezirksregierung Arnsberg -Abteilung 6 Bergbau 
und Energie in NRW-, Dortmund 
a) vom 27.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 14.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 20.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung  
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 27.03 und 
14.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 6 bis15. 
 

c) 
 

1. 
 

In ihrer aktuellen Eingabe erteilt die Bezirksregierung zunächst 
Anregungen und Hinweise zu den bergbaulichen Verhältnissen in jeder 
einzelnen der verbleibenden Konzentrationszonen 1 “Windberg“, 
3 “Wülfte/Alme“, 5 “Madfeld“ und 6 “Radlinghausen/Rösenbeck“. 
 

In allen vier Konzentrationszonen sind diverse Bergwerksfelder auf 
verschiedene Rohstoffe verliehen. Die Bezirksregierung gibt ihre 
Kenntnisse über die Eigentumsverhältnisse, die Erreichbarkeit der 
Eigentümer, vorhandene bergbauliche Anlagen (z. B. verlassene 
Tagesöffnungen) sowie Auffälligkeiten im Gelände (z. B. Pingen oder 
Aufhaldungen) weiter.  
 
2.  
 

Zusammenfassend gibt die Bezirksregierung konkrete Hinweise und 
Empfehlungen hinsichtlich der Durchführbarkeit des Planvorhabens. 
 
3.  
 

Bezüglich konkreter Aussagen über Art und Umfang der aktuellen 
umweltrelevanten Einflüsse oder Beeinträchtigungen, die ggf. von der in 
der Konzentrationszone 1 vorhandenen “Bergbau Alt- und 
Verdachtsfläche“ ausgehen können, wird auf die Untere 
Bodenschutzbehörde verwiesen. 
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4.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass für Grundstückseigentümer -ggf. unter 
Hinzuziehung eines Sachverständigen- die Möglichkeit besteht, zur 
Beurteilung der konkreten bergbaulichen Verhältnisse Einsicht in die 
Unterlagen der Bezirksregierung zu nehmen.  
 
5.  
 

Es wird empfohlen, die Inhaber der Bergbauberechtigungen an der 
Planung zu beteiligen. 
 
6.  
 

Hinsichtlich der vorhandenen Verkarstungszone und der im Plangebiet 
vorhandenen Höhlen wird empfohlen, den Geologischen Dienst NRW 
um Stellungnahme zu bitten. 
 
7.  
 

Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass sie aufgrund 
fortschreitender Erkenntnisse keine Gewährleistung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten übernimmt. Zum jeweils 
aktuellen Stand der bergbaulichen Situation empfiehlt sie die Nutzung 
der Behördenversion des Fachinformationssystems “Gefährdungs-
potenziale des Untergrundes in NRW“. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
zu 1. 
 

Die Ausweisung der Konzentrationszonen erfolgt großflächig. Dem 
gegenüber stehen die eher kleinteiligen Bereiche mit bergbaulichen 
Beeinträchtigungen des Baugrunds sowie die konkreten Standorte der 
WEA’en. Die genauen Anlagenstandorte sind zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht bekannt.  
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In der Begründung zur 97. FNP-Änderung wurde unter Ziffer 11 
“Änderungsbedingte Auswirkungen auf sonstige Belange“, Punkt 
“Sonstige Hinweise“, Seiten A. 65 und 66 folgende Ergänzung eingefügt:  
 
Bergrechtlicher Hinweis: In den Änderungsbereichen ist mit 
Hinterlassenschaften von bergbaulichen Tätigkeiten zu rechnen, die 
Auswirkungen auf die Planung von Bauvorhaben bedingen können. Eine 
abschließende Beurteilung ist nur standort- und vorhabenbezogen 
möglich und hat daher einzelfallabhängig im Rahmen von konkreten 
Zulassungsverfahren auf der nachgeordneten Genehmigungsebene zu 
erfolgen. Daher erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
ein Hinweis hierzu, der auf die nachgelagerte Ebene verweist. 
 

Hinweis: Sollten bei Bauvorhaben im Planbereich Hohlräume oder 
Verbruchzonen infolge bekannten oder auch infolge widerrechtlichen 
Bergbaus/Abbaus oder aber ‚Uraltbergbau‘ vorhanden sein, so kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Tagebauoberfläche sich absenkt 
oder einstürzt. Insofern ist im Bereich oder der Umgebung von 
bergbaubedingten Tagesöffnungen davon auszugehen, dass die 
Standsicherheit nicht gegeben ist und mit einem Einbrechen und/oder 
Absenken der Tagesoberfläche bzw. einstürzen von Tagesöffnungen 
gerechnet werden muss. Bei der Planung von Baumaßnahmen mit 
Auswirkungen auf oder in den Untergrund ist daher ein 
Sachverständiger einzuschalten, der zunächst durch Einsichtnahme in 
die markscheiderischen und geotechnischen Unterlagen die 
bergbaulichen Verhältnisse beurteilt und ergänzend zur Auswertung 
vorhandener Unterlagen entsprechende Baugrund- / 
Untergrunduntersuchungen durchführt und ggfs. notwendig werdende 
Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen begleitet. Dabei ist die Bez.-
Reg. Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie NRW zu beteiligen. 
 

Im Planwerk befindet sich ergänzend der folgende textliche Hinweis: 
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Bergbauliche Aktivitäten: Sind im Gebiet des Bauleitplanes bei der 
Durchführung von Baumaßnahmen Anzeichen von Bergbau 
festzustellen, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadt Brilon, 
Fachbereich Bauwesen (Tel.: 02961/794-140; Telefax: 02961/794-108) 
zu verständigen. Von der Stadt Brilon ist ein Sachverständiger 
einzuschalten. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
 
zu 2. 
 

Die Hinweise und Empfehlungen der Bezirksregierung wurden 
ergänzend in die Begründung zur 97. FNP-Änderung unter Ziffer 11 
“Änderungsbedingte Auswirkungen auf sonstige Belange“, Punkt 
“Sonstige Hinweise“, aufgenommen (vgl. Ausführungen zu 1.). 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
 
zu 3. 
 

Der HSK FD 34 -Abfallwirtschaft und Bodenschutz-, hat im Rahmen der 
drei Behördenbeteiligungen zur Windkonzentrationsplanung der Stadt 
Brilon Stellung genommen. Bedenken wurden mit dem Hinweis, dass 
die Untere Bodenschutzbehörde nach Bekanntwerden der einzelnen 
Standorte -also im Genehmigungsverfahren- erneut zu beteiligen ist, 
nicht erhoben. Die Stellungnahme der Bezirksregierung wird an den 
HSK weitergeleitet. Dieser entscheidet über die Einzelanträge zur 
Errichtung von WEA’en im nachgeordneten Verfahren nach BImSchG. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
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zu 4. 
 

Dieser Teil der Eingabe sollte zur Kenntnis genommen werden. Die 
Stellungnahme der Bezirksregierung wird an den HSK weitergeleitet.  
 
Dieser entscheidet über die Einzelanträge zur Errichtung von WEA’en 
im nachgeordneten Verfahren nach BImSchG und kann die 
Informationen nach Kenntnis der konkreten Standorte an die 
Anlagenbetreiber weitergeben. 
 
zu 5. 
 

Bzgl. der Empfehlung, die Bergwerkseigentümer “Barbara 
Rohstoffbetriebe GmbH“ und “Brilon Minerals GmbH“ wegen zukünftiger 
bergbaulicher Maßnahmen am Verfahren zu beteiligen, wird 
verwaltungsseitig darauf hingewiesen, dass diese mit den beiden 
öffentlichen Auslegungen der Planunterlagen ausreichend Gelegenheit 
hatten, Stellung zu nehmen. Eine Eingabe erfolgte nicht.  
 

Auskünfte zu den bergbaulichen Verhältnissen sind von den ehemaligen 
bzw. jetzigen Eigentümern der Bergwerksfelder erfahrungsgemäß nicht 
zu erlangen. Dies wurde von der Stadt in anderen Planverfahren bereits 
mehrfach vergeblich versucht.  
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
 
zu 6. 
 

Der Geologische Dienst NRW wurde im Rahmen der drei 
Behördenbeteiligungen jeweils um Stellungnahme zur 
Windkonzentrationsplanung der Stadt Brilon gebeten. Eine Eingabe 
erfolgte lediglich zur 1. Behördenbeteiligung und wurde abwägend 
berücksichtigt. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
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zu 7. 
 

Dieser Teil der Eingabe sollte zur Kenntnis genommen werden. Die 
Stellungnahme der Bezirksregierung wird an den HSK weitergeleitet. 
Dieser entscheidet über die Einzelanträge zur Errichtung von WEA’en 
im nachgeordneten Verfahren nach BImSchG und kann die 
Informationen nach Kenntnis der konkreten Standorte an die 
Anlagenbetreiber weitergeben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Bezirksregierung 
Arnsberg -Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW-, Dortmund, 
aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben der Fachdienste (FD) des Hochsauerlandkreises (HSK), 
Meschede: 
a) vom 24.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 18.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und Nachtrag des 
 FD 35 vom 17.12.2015 (Eingang: 28.12.2015) und 
c) vom 23.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 24.03. und 
18.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil II“, Seiten 64 bis 82. 
 
 
c) FD 33 -Wasserwirtschaft- 
 
In seiner aktuellen Eingabe teilt der FD 33 mit, dass seine 
Stellungnahme vom 18.12.2015 für die vier verbleibenden 
Konzentrationszonen 1 “Windberg“, 3 “Wülfte/Alme“, 5 “Madfeld“ und 6 
“Radlinghausen/Rösenbeck“ unverändert bleibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Es wird auf die Abwägung der mit Schreiben vom 18.12.2015 geltend 
gemachten Belange in der o. g. Synopse verwiesen.  
 
 
c) FD 34 -Abfallwirtschaft- und Bodenschutz-  
 
In seiner aktuellen Eingabe teilt der FD 34 mit, dass grundsätzlich keine 
Bedenken bestehen und die Untere Bodenschutzbehörde nach 
Bekanntwerden der einzelnen Standorte -also im 
Genehmigungsverfahren- erneut zu beteiligen ist. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Die Belange des Bodenschutzes werden durch den HSK als zuständige 
Genehmigungsbehörde im nachgeordneten Verfahren nach BImSchG 
geprüft.  
 

Die Aussagen werden daher zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt  Brilon beschließt, die Eingaben der Fachdienste 
(FD) des Hochsauerlandkreises, Meschede, aus allen 
Beteiligungsverfahren entsprechend den Stellungnahmen der 
Verwaltung wie folgt abzuwägen: 
 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 33 -
Wasserwirtschaft- werden zum Teil mit Verweis auf das 
nachgelagerte Genehmigungsverfahren nach BImSchG zur 
Kenntnis genommen und teilweise als nicht zutreffend 
zurückgewiesen.  

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 34 -Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz- werden zur Kenntnis genommen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 35 -Untere 
Landschaftsbehörde, Naturparke- werden zur Kenntnis 
genommen und zum Teil durch die Ergänzung der Begründung 
bzw. den Wegfall der Konzentrationszonen 2, 4 und 7 als 
ausreichend berücksichtigt angesehen sowie im Hinblick auf die 
Ausweisung zusätzlicher Konzentrationszonen zurückgewiesen. 
 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 37 -
Gesundheitsamt- SG 37/6 -Infektions- und Umwelthygiene- 
werden zur Kenntnis genommen, teilweise als berücksichtigt 
angesehen und teilweise als nicht zutreffend zurückgewiesen. 
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• Die geltend gemachten Belange des FD’es 51 -Bauaufsicht, 

Wohnen, Immissionsschutz, SG 51/3 -Immissionsschutz- 
werden als zutreffend zur Kenntnis genommen und teilweise mit 
Verweis auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG sowie teilweise durch Korrektur des Planwerks als 
ausreichend berücksichtigt angesehen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 51 -Bauaufsicht, 
Wohnen, Immissionsschutz, SG 51/1 -Bauaufsicht, 
Brandschutz- werden mit Verweis auf das nachgelagerte 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG zur Kenntnis 
genommen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 54 -Kreisstraßen- 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Eingaben des Deutschen Wetterdienstes, Essen 
a) vom 23.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 11.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 20.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 23.03. und 
11.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 36 bis 45. 
 
c) 
 

Aufgrund der dem DWD zur Verfügungen gestellten GIS-Dateien zu den 
verbleibenden Konzentrationszonen teilt die Behörde in ihrer aktuellen 
Eingabe ergänzend zu den Stellungnahmen vom 23.03. und 11.12.2015 
folgendes mit / gibt folgende Anregungen / Empfehlungen: 
 
1. 
 

Der DWD bedankt sich für die Aufnahme des Hinweises bzgl. des 
Wetterradars in Flechtdorf in die aktuelle Planbegründung. 
 
2. 
 

Die Konzentrationszonen 1 “Windberg“, 3 “Wülfte/Alme“ und 5 “Madfeld“ 
befinden sich außerhalb des 15 km Schutzradius um das Wetterradar in 
Flechtdorf, so dass die Belange des DWD’es in diesen Bereichen durch 
die Errichtung von WEA’en nicht beeinträchtigt werden.  
 
3. 
 

Teile der Konzentrationszone 6 “Radlinghausen/Rösenbeck“ befinden 
sich innerhalb des 15 km Schutzradius etwa 14-15 km vom Wetterradar 
in Flechtdorf entfernt. Es gelten Höhenbeschränkungen für WEA’en. Ob 
konkrete Vorhaben den Belangen des DWD entgegenstehen, ist 
abhängig von der Anlagenhöhe und der Geländehöhe am Standort und 
muss auf der Genehmigungsebene geprüft werden. 
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4. 
 

Es wird empfohlen, den Hinweis zu den wetterdienstlichen Belangen in 
der Begründung um die Informationen zu den einzelnen 
Konzentrationszonen zu ergänzen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
zu 1. 
 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
 

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3. 
 

Im Rahmen der 97. FNPÄ werden nur Konzentrationszonen dargestellt, 
in denen grundsätzlich die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. 
Über die Einzelstandorte und insbesondere die Bauhöhen von WEA‘en 
können auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine 
Angaben getroffen werden. Wie der DWS auch selbst feststellt, sind 
derartige Festlegungen und damit die Prüfung der konkreten 
Betroffenheit erst auf der nachgeordneten Genehmigungsebene 
möglich. Der DWD ist daher im Einzelgenehmigungsverfahren durch 
den Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde nach 
BImSchG zu beteiligen. Die Eingabe wird an den HSK weitergeleitet 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
 
zu 4. 
 

In der Begründung zur 97. FNPÄ wurde unter Ziffer 11 
“Änderungsbedingte Auswirkungen auf sonstige Belange“, Punkt 
“Sonstige Hinweise“, Seite A. 66 folgende Ergänzung eingefügt:  
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Hinweis zu wetterdienstlichen Belangen: Nach Mitteilung des 
Deutschen Wetterdienstes können ggf. wetterdienstliche Belange 
(insbesondere beim Betrieb von Wetterradaranlagen) durch die 
Errichtung und den Betrieb von WEA berührt werden. Auch wenn diese 
Belange nur der Ebene der nachgeordneten Zulassungsebene für 
konkrete Vorhabenplanung zur Errichtung von WEA hinreichend konkret 
erörtert werden können, wird bereits an dieser Stelle ergänzend darauf 
hingewiesen. 
  

Hinweis: Da nicht auszuschließen ist, dass Belange des DWD durch die 
Errichtung von WEA betroffen sein könnten, wird darauf hingewiesen, 
dass auf der nachgeordneten Genehmigungsebene zu prüfen ist, ob 
ggf. grundsätzliche Wetterdienstinteressen, insbesondere im Bereich 
der Wetterradarstation Flechtdorf betroffen sind.  
 
Mit diesem Hinweis werden die wetterdienstlichen Belange aus Sicht der 
Stadt Brilon hinreichend gewürdigt. Die Aufnahme weiterer 
Informationen wird als nicht notwendig erachtet. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen und als 
unbegründet zurückgewiesen bzw. als ausreichend berücksichtigt 
angesehen werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des Deutschen 
Wetterdienstes, Essen, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis 
zu nehmen und entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung zum 
Teil als ausreichend berücksichtigt anzusehen und teilweise als 
unbegründet zurückzuweisen. 
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Eingaben des Vereins für Natur- und Vogelschutz im 
Hochsauerlandkreis (VNV), Geschäftsstelle Kloster Bredelar 
a) vom 22.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung 
b) vom 29.04.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) und 
c) vom 29.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 29.04. und 
22.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil II“, Seiten 35 bis 63. 
 
c) 
 
In seiner aktuellen Eingabe auf der Grundlage der vier verbleibenden 
Konzentrationszonen 1 “Windberg“, 3 “Wülfte/Alme“, 5 “Madfeld“ und 6 
“Radlinghausen/Rösenbeck“ weist der VNV auf folgendes hin / wird 
folgendes beanstandet bzw. angeregt: 
 
1.  
 

Der VNV fordert einen Puffer von 300 Meter Abstand zu 
Naturschutzgebieten. Dieser Puffer soll von Windkraft frei gehalten 
werden. 
 
2. 
 

Der VNV fordert, dass in diesem 
Flächennutzungsplanänderungsverfahren Tabuzonen für den 
Artenschutz ausgewiesen werden. Dies werde durch die Stellungnahme 
der Unteren Landschaftsbehörde des HSK belegt, aufgrund derer die 
Planunterlagen erneut offengelegt wurden und die fast ausschließlich 
auf nicht berücksichtigte Artenschutzbelange  zurückgeht. 
 
Der VNV weist in seiner ausführlichen Stellungnahme auf das 
Vorhandensein von planungsrelevanten Vogelarten, auf die Bedeutung 
des Stadtgebietes für diese Vogelarten sowie auf die Gefährdung dieser 
Arten durch die Errichtung von Windkraftanlagen hin.  



  

- 44 – 

 
Der VNV gibt Abstandsempfehlungen für Windkraftanalgen zu 
bedeutsamen Vogellebensräumen und Brutplätzen ausgewählter 
Vogelarten. 
 
3. 
 

Der VNV ist der Auffassung, dass die Zone 1 das Landschaftsbild -
insbesondere im Bereich der gewachsenen Kulturlandschaften 
Gretenberg und Windsberg- dauerhaft negativ verändern wird. Aus Sicht 
des VNV sind bei dieser Zone Belange des Artenschutzes hinsichtlich 
des Wachtelkönigs und des Rotmilans nicht ausreichend berücksichtigt 
worden. Der VNV fordert, die Zone im nördlichen und westlichen Berich 
zu korrigieren. Zum Schutz des Rotmilans wird ein Abstand von 1500 m 
zu WEA’en für notwendig erachtet. Diese Schutzzone werde in den 
Karten des “Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zur 97. FNPÄ der 
Stadt Brilon, Teil II“ (Stand: 10/2015) genauso dargestellt wie der 
Bereich der Altenbürener Mühle, für den 2014 ein Konfliktpotential für 
den Rotmilanbrutplatz festgestellt worden sei. 
 
4. 
 

Der VNV weist darauf hin, dass die Zone 3 zwei Naturschutzgebiete 
komplett umschließt. Des Weiteren führt der VNV aus, dass in dieser 
Zone Fledermausquartiere, Wachtelbrutplätze und der Wachtelkönig 
vorkommen. Der aktuelle Rotmilanbrutplatz im Mühlental / Oberes 
Almetal (Kartierung beim HSK) sei bisher überhaupt nicht berücksichtigt 
worden. Es wird auf die Schutzbedürftigkeit dieser Arten und deren 
Gefährdung durch die Errichtung von Windkraftanalgen hingewiesen. Es 
wird gefordert, unterschiedlich große Schutzabstände zu diesen 
Vorkommen als Schutzbereiche aus dem Plangebiet herauszunehmen. 
 
5. 
 

Der VNV ist der Auffassung, dass die Ausweisung der 
zusammenhängenden Zonen 5 und 6 mehrere Naturschutzgebiete und 
deren Vogelvorkommen gefährdet.  
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Er weist des Weiteren darauf hin, dass durch die Ausweisung dieser 
Zone die Mindestabstände zu 4 Brutplätzen des Uhus und zu 
mindestens 2 Horsten des Rotmilans unterschritten werden. Darüber 
hinaus wird der Abstand zum Schlafplatz eines Rotmilans unterschritten 
und der Nachweis der Wachtel nicht berücksichtigt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass durch diese Planung keine Rechtssicherheit für 
Investoren geschaffen wird, da die Belange des Artenschutzes 
spätestens im Genehmigungsverfahren ein Hindernis darstellen werden. 
Es wird daher gefordert, die Zone entsprechend der Mindestabstände zu 
Vogelvorkommen zu verkleinern.  
 

Bezugnehmend auf die Kartierungen des “Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages zur 97. FNPÄ der Stadt Brilon, Teil II“ (Stand: 10/2015) 
wird auf einen zusätzlichen und noch nicht erfassten Uhubrutplatz bei 
Madfeld hingewiesen, für den ein Schutzabstand von 1000 m zu 
berücksichtigen ist.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
zu 1.  
 

Der vom VNV geforderte pauschale Schutzabstand von 300 Metern zu 
Naturschutzgebieten ist unter Beachtung der einschlägigen 
Rechtsprechung (vgl. OVG NRW Münster -2 D 46/12.NE- vom 
01.07.2013 „Büren-Urteil“)  nicht ausweisbar. Der Umgebungsschutz der 
Naturschutzgebiete ist in den Landschaftsplänen „Hoppecketal“ und 
„Briloner Hochfläche“ i. d. R. durch die Ausweisung von 
Landschaftsschutzgebieten des Typs „C“ erfolgt. Diese Schutzgebiete 
sind ebenfalls als hartes Tabukriterium definiert worden. Ein 
weitergehender pauschaler Schutz ist nicht möglich. Der weitergehende 
Schutz der Naturschutzgebiete hat im Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG zu erfolgen.  
 

Dieser Teil der Eingabe sollte daher zurückgewiesen werden. 
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zu 2.  
 

Der Artenschutz ist in die Abwägung zu dieser FNP-Änderung auf der 
dritten Stufe (städtebauliche Belange) eingeflossen. Nach Auswertung 
und Abwägung aller bis zum Verfahrensstand 2. Behördenbeteiligung/ 
öA vorgetragenen Belange verbleiben noch 4 Konzentrationszonen, die 
als für die Windenergie geeignet angesehen werden. Eine weitere 
Reduktion dieser Flächen ist nicht möglich, da sonst zu befürchten ist, 
dass der Windenergie substanziell nicht genug Raum gegeben wird. Die 
Prüfungen des Artenschutzes im Rahmen der 97. FNPÄ haben ergeben, 
dass die verbleibenden Flächen auch unter artenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten geeignet sind.  
Die angesprochene Stellungnahme der Unteren Landschaftsbehörde 
des HSK bezieht sich hinsichtlich nicht berücksichtigter 
Artenschutzbelange ausschließlich auf die ausgeschiedenen 
Konzentrationszonen 2 “Horst“, 4 “Lühlingsbachtal“ und 
7 “Messinghausen“.  
Weitere, tiefer gehende Untersuchungen haben im Rahmen der 
Genehmigung nach BImSchG zu erfolgen.  
 

Bezüglich der Abstandsempfehlungen ist anzumerken, dass als 
Abstandskriterien die fachlichen Empfehlungen der Länder-
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 205), die 
Hinweise des Niedersächsischen Landkreistages zur Berücksichtigung 
des Naturschutzes bei Standortplanungen und Zulassung von 
Windenergieanlagen (NLT 2011) und die tierökologischen 
Abstandskriterien (TAK) bei der Errichtung von Windenergieanlagen in 
Brandenburg (PIELA 2010) zugrunde gelegt wurden. Eine Vergrößerung 
der Abstände ist nicht geboten, da nach den vorstehenden Leitfäden 
gearbeitet wurde. 
 

Dieser Teil der Eingabe sollte daher zurückgewiesen werden.  
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zu 3. 
 

Der Eingriff in das Landschaftsbild und die Beeinträchtigung von 
Kulturlandschaften durch ca. 200 Meter hohe Windkraftanlagen ist 
unbestritten. Jedoch muss hier eine Abwägung zwischen diesen 
Belangen und der Schaffung von ausreichend Raum für die 
Windenergie erfolgen. Ein Eingriff in das Landschaftsbild und in 
Kulturlandschaften wird bei der aktuellen Größe der Windkraftanlagen 
überall erfolgen. Bei dieser Planung gilt es, eine gerechte Abwägung 
zwischen allen Belangen zu erzielen. Dass einzelne Belange bei der 
Festlegung der Zonen beeinträchtigt werden, ist an jedem Standort 
unvermeidbar.  
 

Die Eingabe sollte bezüglich des Landschaftsbildes zur Kenntnis 
genommen werden; Änderungen für die Flächenausweisung ergeben 
sich jedoch nicht.  
 
Bezüglich des Artenschutzes ist festzustellen, dass eine Datenerhebung 
im Feld immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Nach Auswertung 
der zur Verfügung stehenden Daten zum Artenschutz und der 
durchgeführten Untersuchungen im Rahmen dieser Planung kommt die 
Stadt zu dem Ergebnis, dass die Zone 1 grundsätzlich geeignet 
erscheint. Weitere, tiefergehende Untersuchungen haben im Rahmen 
der Genehmigung nach BImSchG zu erfolgen. In diesem 
nachgelagerten Verfahren werden auch neue Erkenntnisse wie z. B. der 
aktuell erfasste Rotmilanbrutplatz im Bereich der Altenbürener Mühle zu 
berücksichtigen sein. Die vom VNV genannten und aus seiner Sicht 
nicht ausreichend berücksichtigten Brutplätze (Wachtelkönig im 
Langenbruch westlich von Rixen, Rotmilan bei Rixen und im Bereich der 
Altenbürener Mühle) wurden in die Überarbeitung der 
Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge (Stand: 30.09.2016) einbezogen 
und mit bewertet. Die Beurteilung führt zu keinem anderen Ergebnis als 
bisher, d. h. der Kern der Planung wird nicht verändert.  
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Bezüglich der Abstandsempfehlungen für den Rotmilan ist anzumerken, 
dass als Abstandskriterien die fachlichen Empfehlungen der Länder-
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 205), die 
Hinweise des Niedersächsischen Landkreistages zur Berücksichtigung 
des Naturschutzes bei Standortplanungen und Zulassung von 
Windenergieanlagen (NLT 2011) und die tierökologischen 
Abstandskriterien (TAK) bei der Errichtung von Windenergieanlagen in 
Brandenburg (PIELA 2010) zugrunde gelegt wurden.  
 
Eine Vergrößerung der Abstände ist nicht geboten, da nach den 
vorstehenden Leitfäden gearbeitet wurde. 
 

Dieser Teil der Eingabe sollte daher zurückgewiesen werden. 
 
zu 4.  
 

Die Umfassung von zwei Naturschutzgebieten durch die Zone 3 ist 
zutreffend. Bezüglich des Artenschutzes ist festzustellen, dass eine 
Datenerhebung im Feld immer nur eine Momentaufnahme darstellt. 
Nach Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten zum Artenschutz 
und der durchgeführten Untersuchungen im Rahmen dieser Planung 
kommt die Stadt zu dem Ergebnis, dass diese Zone grundsätzlich 
geeignet erscheint. In diesem nachgelagerten Verfahren werden auch 
neue Erkenntnisse wie z. B. der aktuell erfasste Rotmilanbrutplatz im 
Bereich Mühlental / Oberes Almetal zu berücksichtigen sein. Der vom 
VNV gemeldete aktuelle Rotmilanbrutplatz im Mühlental / Oberes 
Almetal sowie das zusätzlich zu berücksichtigende und in 2016 zu 
überprüfende Brutzeitvorkommen des Wachtelkönigs im LB Zyndelstein 
sind in die Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge (Stand: 30.09.2016) 
eingearbeitet worden. Die Bewertung führt zu keinem anderen Ergebnis 
als bisher, d. h. der Kern der Planung wird nicht verändert. Weitere, 
tiefer gehende Untersuchungen haben im Rahmen der Genehmigung 
nach BImSchG zu erfolgen. 

 
 

Dieser Teil der Eingabe sollte daher zurückgewiesen werden. 
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zu 5.  
 

Die im Umfeld der Zonen 5 und 6 vorhanden Naturschutzgebiete sind 
als harte Tabuzonen definiert worden. Ein darüber hinaus gehender 
Schutz ist aus Sicht der Stadt Brilon in einer pauschalen Art nicht 
möglich. Hier ist auf die nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG zu verweisen. 
 
Bezüglich des Artenschutzes ist festzustellen, dass die 
Abstandskriterien zu Vogelvorkommen tatsächlich unterschritten 
werden. Hier ist jedoch zu beachten, dass eine Berücksichtigung dieser 
Abstände zu einer kompletten Aufgabe der Fläche führen würde, da die 
verbleibenden nur noch sehr kleinen Flächen nicht zu einem sinnvollen 
Park arrondiert werden könnten. Die Unterschreitung von fachlich 
empfohlenen Mindestabständen für WEA’en zu Lebensräumen sowie 
Brutrevieren von bedeutsamen Vogelarten ist in den überarbeiteten 
Artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen (Stand: 30.09.2016) sowohl für 
die Konzentrationszonen 5 “Madfeld“ und 6 “Radlinghausen“ als auch 
für die Zonen 1 “Windsberg“ und 3 “Wülfte / Alme“ thematisiert worden. 
Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass der Artenschutz    
-selbst bei Unterschreitung der empfohlenen Abstände- kein 
unüberwindbares Vollzugshindernis für die Ausweisung dieser Flächen 
als Windvorrangzonen darstellt. Jedoch sind im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens nach BImSchG voraussichtlich 
Raumnutzungsanalysen und ggfs. Vermeidungs- und CEF- bzw. FCS-
Maßnahmen erforderlich. 
 
Der Artenschutz ist in die Abwägung zu dieser FNP-Änderung auf der 
dritten Stufe (städtebauliche Belange) eingeflossen. Nach Auswertung 
und Abwägung aller bis zum Verfahrensstand 2. Behördenbeteiligung/ 
öA vorgetragenen Belange verbleiben noch 4 Konzentrationszonen, die 
als für die Windenergie geeignet angesehen werden. Eine weitere 
Reduktion dieser Flächen ist nicht möglich, da sonst zu befürchten ist, 
dass der Windenergie nicht substanziell genug Raum gegeben wird.  
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Fazit: 
 
Die vom VNV gemeldeten und aus seiner Sicht nicht berücksichtigten 
Standorte planungsrelevanter Arten sind in die Überarbeitung der 
Artenschutzprüfung eingeflossen. Nach Bewertung der Lebensräume / 
Brutbereiche wurden die Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge mit Stand: 
30.09.2016 entsprechend geändert / ergänzt. Die neuen Erkenntnisse 
führen zu keiner geänderten Einschätzung der artenschutzrechtlichen 
Situation. Insgesamt stellt der Artenschutz kein unüberwindbares 
Vollzugshindernis für die Ausweisung der vier geplanten 
Konzentrationszonen dar, wenn im Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG ggf. erforderliche Raumnutzungsanalysen bzw. Vermeidungs- 
und CEF- bzw. FCS-Maßnahmen durchgeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des Vereins für 
Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis (VNV), 
Geschäftsstelle Kloster Bredelar, aus allen Beteiligungsverfahren zur 
Kenntnis zu nehmen und sie entsprechend den Stellungnahmen der 
Verwaltung teilweise zurückzuweisen und zum Teil als zutreffend 
anzuerkennen bzw. als ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Prüfungen des Artenschutzes im Rahmen der 97. FNPÄ 
haben ergeben, dass die verbleibenden Flächen auch unter 
artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten geeignet sind.  
 
Von besonderer Bedeutung ist, dass sich in diesem Bereich 
(teilw. innerhalb, teilw. außerhalb der nun ausgewiesenen 
Zonen 5 und 6) bereits mehr als 30 Windkraftanlagen 
befinden. Die vorhandenen WKA’en liegen größtenteils in 
den Schutzabständen zu Vogelvorkommen.  
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG 
ist die Beeinträchtigung geschützter Arten unter der 
Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Minderungs-
maßnahmen (Abschaltung zu bestimmten Zeiten, Anlage 
von CEF-Maßnahmen etc.) tiefer zu prüfen. Da die 
Datenerhebung im Feld immer nur eine Momentaufnahme 
darstellt, werden in diesem nachgelagerten Verfahren auch 
neue Erkenntnisse -wie z. B. der aktuell erfasste 
Uhubrutplatz im Bereich Madfeld- zu berücksichtigen sein. 
Der vom VNV genannte und aus seiner Sicht nicht 
berücksichtigte Nachweis der Wachtel sowie der zusätzliche 
noch nicht erfasste Uhubrutplatz im Steinbruch an der Almer 
Linde bei Madfeld sind in die Artenschutzrechtlichen 
Fachbeiträge (Stand: 30.09.2016) eingearbeitet worden. Die 
Bewertung führt zu keinem anderen Ergebnis als bisher, d. 
h. der Kern der Planung in Form der 4 ausgewiesenen 
Konzentrationszonen wird nicht verändert. 
 

Das gleichzeitige Vorhandensein zahlreicher 
Windenergieanlagen und geschützter Arten lässt einen 
pauschalen Ausschluss dieser Flächen nicht zu.  
 

Die Eingabe wird teilweise als zutreffend anerkannt; die 
angestrebte Reduzierung der Fläche kann jedoch nicht 
erfolgen. 
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Eingaben von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München 
a) vom 20.04.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) und 
c) vom 01.06.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Schreiben vom 20.04.2015 
ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung Behörden/TöB Teil II“, 
Seiten 17 bis 20. 
 
b) 
 

 
1. 
 

Die Telefónica informiert, dass in der Nähe der geplanten 
Konzentrationszonen 16 Richtfunkverbindungen ihres Unternehmens 
verlaufen. Einige Trassen kreuzen, andere grenzen sehr nah an die 
Plangebiete. 
 
2. 
 

Betroffen sind nur die Konzentrationszonen 1 “Windberg“ und 
3 “Wülfte/Alme“, während die anderen Zonen kein Problem darstellen. 
 
3. 
 

Es wird auf die beigefügten digitalen Bilder verwiesen, die den Verlauf 
der Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefonica und die 
Konzentrationszonen 1, 3 und 5 farblich darstellen. 
 
4. 
 

Für genaue Überprüfungen sind Anlagentypen und Standortkoordinaten 
erforderlich. Bei Bekanntwerden dieser Daten bittet die Telefónica um 
Übermittlung dieser Daten. 
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5. 
Aufgrund ihrer Raumbedeutsamkeit bittet die Telefónica um 
Berücksichtigung und Übernahme der Richtfunktrassen einschließlich 
der horizontalen und vertikalen Schutzbereiche gegenüber Masten, 
Rotoren, Baukränen etc. in die Bauleitplanung. In den Schutzbereichen 
sind Bauhöhenbeschränkungen erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu b): 
 
zu 1. bis 3. 
 

Diese Informationen sollten zur Kenntnis genommen werden. 
 
zu 4. und 5. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt, soweit bauleitplanerische Relevanz 
besteht. Wie die Telefónica mitteilt, kann sie nur im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung dezidierte Stellungnahmen abgeben.  
 

Im Rahmen der 97. FNPÄ werden lediglich Konzentrationszonen 
dargestellt, in denen grundsätzlich die Errichtung von Windkraftanlagen 
möglich ist. Eine Übernahme der Richtfunktrassen in die Plandarstellung 
soll aufgrund der Vielzahl der Strecken nicht erfolgen und ist aus Sicht 
der Stadt Brilon auch nicht geboten, da nur für wenige Flächen ein 
Kollisionsrisiko von Richtfunkverbindungen und baulichen Vorhaben 
besteht.  
 

Über die Einzelstandorte, Anzahl der WEA und Bauhöhen über Grund 
etc. können auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine 
Angaben gemacht werden Derartige Festlegungen sind nur auf der 
nachgeordneten Ebene der konkreten Genehmigungsverfahren möglich. 
Nur aufgrund derartiger Details sind Aussagen zu Aus-/ 
Wechselwirkungen möglich. Im Hinblick auf Richtfunktrassen-/ 
verbindungen ist die Telefónica daher im Einzelgenehmigungsverfahren 
durch den Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde 
zu beteiligen. 
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Zusätzlich wurde in die Begründung unter Ziffer 11 “Änderungsbedingte 
Auswirkungen auf sonstige Belange“, Unterpunkt -Sonstige Hinweise- 
folgende Ergänzung aufgenommen:  
 
“Hinweis zu Richtfunkstrecken:  
 

Nach Mitteilung der Bundesnetzagentur werden im Plangebiet 
verschiedene Richtfunkstrecken betrieben. Durch die Errichtung und 
den Betrieb von WEA können Auswirkungen auf Richtfunkstrecken nicht 
ausgeschlossen werden. Auch wenn diese Belange nur der Ebene der 
nachgeordneten Zulassungsebene für konkrete Vorhabenplanung zur 
Errichtung von WEA hinreichend konkret erörtert werden können, wird 
bereits an dieser Stelle ergänzend darauf hingewiesen.  
 

Hinweis: Da nicht grundsätzlich auszuschließen ist, dass durch die 
Errichtung von WEA Störungen beim Betrieb von Richtfunkstrecken 
verursacht werden können, wird darauf hingewiesen, dass auf der 
nachgeordneten Genehmigungsebene zu prüfen ist, ob Auswirkungen 
auf den Betrieb von Richtfunkstrecken zu erwarten sind und ggf. 
Angaben zur Vermeidung vorzusehen.“ 
 
Dieser Teil der Stellungnahme sollte daher zur Kenntnis genommen 
werden und als beachtet gelten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG, München, aus allen 
Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den 
Stellungnahmen der Verwaltung als beachtet anzusehen. 
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Eingabe der E-Plus Mobilfunk GmbH, Düsseldorf, vom 01.06.2016 
zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Im Einzelnen wird auf folgendes hingewiesen / wird folgendes 
beanstandet bzw. angeregt: 
 
1. 
 

Die E-Plus Mobilfunk informiert, dass innerhalb des Plangebietes eine 
Richtfunkverbindung des Unternehmens verläuft. 
 
2. 
 

Betroffen sind nur die Konzentrationszonen 3 “Wülfte/Alme“ und 
5 “Madfeld“, während die anderen Zonen kein Problem darstellen. 
 
3. 
 

Es wird auf die beigefügten digitalen Bilder verwiesen, die den Verlauf 
der Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der E-Plus Mobilfunk und die 
Konzentrationszonen 1, 3 und 5 farblich darstellen. 
 
4. 
 

Für genaue Überprüfungen sind Anlagentypen und Standortkoordinaten 
erforderlich. Bei Bekanntwerden dieser Daten bittet die E-Plus Mobilfunk 
um Übermittlung dieser Daten. 
 
5. 
Aufgrund ihrer Raumbedeutsamkeit bittet die E-Plus Mobilfunk um 
Berücksichtigung und Übernahme ihrer Richtfunktrasse einschließlich 
der horizontalen und vertikalen Schutzbereiche gegenüber Masten, 
Rotoren, Baukränen etc. in die Bauleitplanung. In den Schutzbereichen 
sind Bauhöhenbeschränkungen erforderlich. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
zu 1. bis 3. 
 

Diese Informationen sollten zur Kenntnis genommen werden. 
 
zu 4. und 5. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt, soweit bauleitplanerische Relevanz 
besteht. Wie die E-Plus Mobilfunk mitteilt, kann sie nur im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung dezidierte Stellungnahmen abgeben.   
 

Im Rahmen der 97. FNPÄ werden lediglich Konzentrationszonen 
dargestellt, in denen grundsätzlich die Errichtung von Windkraftanlagen 
möglich ist. Eine Übernahme der Richtfunktrassen in die Plandarstellung 
soll aufgrund der Vielzahl der Strecken nicht erfolgen und ist aus Sicht 
der Stadt Brilon auch nicht geboten, da nur für wenige Flächen ein 
Kollisionsrisiko von Richtfunkverbindungen und baulichen Vorhaben 
besteht.  
 

Über die Einzelstandorte, Anzahl der WEA und Bauhöhen über Grund 
etc. können auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine 
Angaben gemacht werden Derartige Festlegungen sind nur auf der 
nachgeordneten Ebene der konkreten Genehmigungsverfahren möglich. 
Nur aufgrund derartiger Details sind Aussagen zu Aus-/ 
Wechselwirkungen möglich. Im Hinblick auf Richtfunktrassen-/ 
verbindungen ist die E-Plus Mobilfunk daher im Einzelgenehmigungs-
verfahren durch den Hochsauerlandkreis als zuständige 
Genehmigungsbehörde zu beteiligen. 
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Zusätzlich wurde in die Begründung unter Ziffer 11 “Änderungsbedingte 
Auswirkungen auf sonstige Belange“, Unterpunkt -Sonstige Hinweise- 
folgende Ergänzung aufgenommen:  
 
“Hinweis zu Richtfunkstrecken:  
 

Nach Mitteilung der Bundesnetzagentur werden im Plangebiet 
verschiedene Richtfunkstrecken betrieben. Durch die Errichtung und 
den Betrieb von WEA können Auswirkungen auf Richtfunkstrecken nicht 
ausgeschlossen werden. Auch wenn diese Belange nur der Ebene der 
nachgeordneten Zulassungsebene für konkrete Vorhabenplanung zur 
Errichtung von WEA hinreichend konkret erörtert werden können, wird 
bereits an dieser Stelle ergänzend darauf hingewiesen.  
 

Hinweis: Da nicht grundsätzlich auszuschließen ist, dass durch die 
Errichtung von WEA Störungen beim Betrieb von Richtfunkstrecken 
verursacht werden können, wird darauf hingewiesen, dass auf der 
nachgeordneten Genehmigungsebene zu prüfen ist, ob Auswirkungen 
auf den Betrieb von Richtfunkstrecken zu erwarten sind und ggf. 
Angaben zur Vermeidung vorzusehen.“ 
 
Dieser Teil der Stellungnahme sollte daher zur Kenntnis genommen 
werden und als beachtet gelten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe der E-Plus Mobilfunk 
GmbH, Düsseldorf, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend der 
Stellungnahme der Verwaltung als beachtet anzusehen. 
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Eingaben der LWL Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in 
Westfalen, Münster 
a) vom 13.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 17.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c) vom 25.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 13.03. und 
17.12.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 71 und 75. 
 
c) 
 

In seiner aktuellen Eingabe erhebt der LWL weiterhin 
denkmalpflegerische Bedenken gegen die Planung, insbesondere 
gegen die Konzentrationszone 5, nördlich und östlich des 
denkmalgeschützten Gutes Almerfeld. Im Einzelnen wird auf folgendes 
hingewiesen / wird folgendes beanstandet bzw. angeregt: 
 
1. 
 

Es wird beanstandet, dass die Belange der historischen Kulturlandschaft 
und der Denkmalpflege in Begründung / Umweltbericht nicht 
ausreichend beachtet wurden. Der LWL widerspricht den Aussagen, 
dass durch die Planung keine Auswirkungen aus Kultur- und Sachgüter 
-insbesondere auf das Gut Almerfeld- vorliegen. Es wird empfohlen, die 
Konzentrationszone 5 deutlich zu verkleinern. 
 
2. 
 

Der LWL weist auf verschiedene Publikationen hin, die die 
herausragende historische Bedeutung und die funktionale 
Raumwirksamkeit des seit 1985 denkmalgeschützten Gutes Almerfeld 
für Stadt und Kreis hervorheben. 
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3. 
 
Aus Sicht des LWL sind besonders die Solitärlage des Gutes Almerfeld 
und die Sichtachse auf das Herrenhaus in Form einer alleebestandenen 
Zufahrt erhaltenswert.  
 
4. 
Im Hinblick auf den über sein unmittelbares Umfeld hinausgehenden 
Wirkungsraum des Denkmal und seine  Verknüpfung mit Dorf und 
Schloss Alme wird empfohlen, die  historische Situation ungestört zu 
erhalten und den Wirkungsraum von Windkraft freizuhalten. 
 
5. 
Es wird die fehlende Beachtung der regionalplanerischen Zielsetzung 
zur erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung im Hinblick auf die 
Sichtbeziehungen zu Gut Almerfeld beanstandet und eine 
landesplanerische Abstimmung der 97. FNPÄ empfohlen. Die Belange 
des Denkmalschutzes sollten in die Abwägung einfließen. 
 
6. 
Der Vorsorgeabstand von 400 m zur Wohnnutzung im Außenbereich 
wird als für das Gut Almerfeld deutlich zu gering beanstandet 
(Raumwirkung, Zufahrtsstraße von 900 m Länge). 
 
7. 
Eine denkmalrechtliche Erlaubnis von WEA’en im Umfeld des Gutes 
Almerfeld wird aufgrund der visuellen und akustischen Eingriffe nicht in 
Aussicht gestellt. 
 
8. 
Es wird um Beteiligung im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
gebeten. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu c):  
 
zu 1. 
 

Aus Sicht der Stadt Brilon sind die Aussagen zu den Belangen der 
historischen Kulturlandschaft und der Denkmalpflege im Umweltbericht 
zur 97. FNPÄ zutreffend und der Planungsebene der 
Flächennutzungsplanung angemessen.  
 

Bei der Zone 5 handelt es sich um einen Bereich, der aufgrund der 
anderen Belange für die Windenergie geeignet sind. Durch eine 
deutliche Verkleinerung der Konzentrationszone würde ein zentraler und 
windhöffiger Bereich wegfallen. Der Belang, der Windenergienutzung 
substantiell Raum zu geben, wird als vorrangig angesehen.  
 
Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen und als 
unbegründet zurückgewiesen werden. 
 
zu 2. 
 

Die Aussagen sollten zur Kenntnis genommen werden. 
 
zu 3. und 4. 
 

Im Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag wird zum “Gut Almerfeld“ 
ausgeführt, dass u. a. insbesondere die Sichtbeziehungen zum Wald, 
die sich durch die Freiflächen ergeben, erhalten werden sollen. Die 
Masten von Windkraftanlagen stellen im Wesentlichen eine vertikale 
Beeinträchtigung von Sichtachsen / Sichtbeziehungen ( z. B. auch auf 
die alleebestandene Zufahrt zum Herrenhaus von Gut Almerfeld) dar. 
Die Schutzbedürftigkeit von Sichtbeziehungen kann somit erst im 
nachgeordneten Genehmigungsverfahren nach BImSchG erfolgen, 
wenn Einzelstandorte, Anzahl der WEA und Bauhöhen über Grund etc. 
bekannt sind. Ein Schutz kann dann ggfs. durch die Verschiebung von 
Anlagen erreicht werden. Da dem Belang im Genehmigungsverfahren 
Rechnung getragen werden kann, sollte er auch dort behandelt werden. 
Der Belang “Schutz von Sichtbeziehungen“ wiegt nicht so schwer, als 
dass eine Reduzierung der Konzentrationszone 5 geboten wäre. 
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Im Übrigen erfolgt die Ausweisung der Konzentrationszonen im 
Flächennutzungsplan großflächig. Dem gegenüber stehen die eher 
kleinteiligen Bereiche mit schützenswerten Kulturdenkmalen und ihre 
visuelle Raumwirkung (Sichtbeziehungen) sowie die konkreten 
Standorte der WEA’en. Die genauen Anlagenstandorte sind zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht bekannt. Die Eingabe wird daher an den 
HSK als zuständige Genehmigungsbehörde weitergeleitet 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen und als 
unbegründet zurückgewiesen werden. 
 
zu 5. 
 

Die Briloner Hochfläche ist nahezu flächendeckend als Kulturlandschaft 
bewertet. Auf die Belange der historischen Kulturlandschaft und der 
Denkmalpflege ist im Umweltbericht zur 97. FNPÄ zutreffend und der 
Planungsebene der Flächennutzungsplanung angemessen 
eingegangen worden.   
 

Bei der Zone 5 handelt es sich um einen Bereich, der aufgrund der 
anderen Belange für die Windenergie geeignet sind. Durch eine 
deutliche Verkleinerung der Konzentrationszone würde ein zentraler und 
windhöffiger Bereich wegfallen. Der Belang, der Windenergienutzung 
substantiell Raum zu geben, wird abwägend berücksichtigt und 
gegenüber den Belangen der historischen Kulturlandschaft und der 
Denkmalpflege -insbesondere im Hinblick auf die Sichtbeziehungen zu 
Gut Almerfeld- als vorrangig angesehen.  
 

Die regionalplanerischen Zielsetzung zur erhaltenden 
Kulturlandschaftsentwicklung wurde der Planungsebene angemessen 
berücksichtigt. Die Planunterlagen zur 97. FNPÄ wurden der 
Bezirksplanungsbehörde gemäß § 34 (1) und (5) Landesplanungsgesetz 
jeweils zur landesplanerischen Anpassung vorgelegt. Gemäß Verfügung 
des zuständigen Dezernates 32 vom 12.07.2016 ist die Planungsabsicht 
mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 
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Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend beachtet gelten bzw. als unbegründet zurückgewiesen 
werden. 
 
zu 6. 
 

Laut Ermittlung der LANUV ist ein Abstand von 360 Metern zu 
Wohnhäusern im Außenbereich bei dem der Briloner 
Konzentrationszonenplanung zugrunde gelegten Musterwindpark (3 
WEA bei schallreduziertem Betrieb) ausreichend. Dieser Abstand wurde 
bereits auf 400 Meter erhöht und wird unter Vorsorgegesichtspunkten 
als angemessen und notwendig erachtet. Auf die Ausführungen unter 
Punkt 5.1 der Begründung wird an dieser Stelle verwiesen.  
 

Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass der Abstand von 
400 m ausschließlich aus immissionsschutzrechtlichen Gründen 
festgesetzt wurde. Aus sonstigen Gründen wurden keine 
Vorsorgeabstände in die Liste der harten und weichen Tabukriterien 
aufgenommen. Ob für das Gut Almerfeld aufgrund seiner 
Denkmaleigenschaft ein größerer Schutzabstand erforderlich ist, ist im 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG zu prüfen. Um der 
Windenergienutzung potentiell Raum zu geben, ist das Interesse an der 
Errichtung von WEA’en aus Sicht der Stadt höher zu gewichten als die 
Schutzbedürftigkeit von Sichtbeziehungen von Denkmälern. Gemäß 
Rücksprache mit der Unteren Umweltschutzbehörde / Immissionsschutz 
des HSK werden die Belange des Baudenkmalschutzes im konkreten 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG durch Beteiligung des LWL 
und der Unteren Denkmalbehörde berücksichtigt. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen und als 
ausreichend beachtet gelten bzw. als unbegründet zurückgewiesen 
werden. 
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zu 7. 
 

Die Erteilung / Nichterteilung der denkmalrechtlichen Erlaubnis von 
WEA’en im Umfeld des Gutes Almerfeld bezieht sich auf das 
nachgeordnete Genehmigungsverfahren nach BImSchG, wenn 
Einzelstandorte und weitere Parameter der beantragten Anlagen 
bekannt sind. Die Eingabe wird an den HSK als zuständige 
Genehmigungsbehörde weitergeleitet. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen werden. 
 
zu 8. 
 

Die Eingabe wird an den HSK als zuständige Genehmigungsbehörde 
weitergeleitet, um die Beteiligung des LWL im BImSchG-Verfahren 
sicherzustellen. 
 
Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen werden 
und als beachtet gelten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des LWL 
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Münster, 
aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung zum Teil als 
unbegründet zurückzuweisen bzw. teilweise als (ausreichend) beachtet 
anzusehen. 
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Eingaben der Bezirksregierung Münster, Dezernat -Luftverkehr-  
a) vom 09.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b) vom 26.11.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und  
c) vom 10.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 09.03. und 
26.11.2015 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 17 bis 20. 
 
c) 
 

 
In ihrer aktuellen Stellungnahme stellt die Bezirksregierung Münster fest, 
dass ihre mit Schreiben vom 09.04.2015 (AdV: gemeint ist der 
09.03.2015) vorgetragenen Bedenken aufgrund des Wegfalls der 
Konzentrationszone 7 “Messinghausen“ ausgeräumt sind.  
 

Gegen die verbleibenden Konzentrationszonen werden aus 
luftrechtlicher Sicht keine Bedenken geltend gemacht.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der Bezirksregierung 
Münster, Dezernat -Luftverkehr-, aus allen Beteiligungsverfahren zur 
Kenntnis zu nehmen und entsprechend den Stellungnahmen der 
Verwaltung als ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen, Regionalforstamt Soest-Sauerland, Rüthen 
a) vom 07.04.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
b)  vom 12.01.2016 zur 2. Behördenbeteiligung und 
c)  vom 27.05.2016 zur 3. Behördenbeteiligung (Ergänzung per 
 Email vom 06.06.2016 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Schreiben vom 07.04.2015 
und 12.01.2016 ist Bestandteil der Synopse “Eingaben-Abwägung 
Behörden/TöB Teil I“, Seiten 59 bis 64. 
 
c) 
 

 
In seiner aktuellen Eingabe -die nur in einigen einleitenden Punkten mit 
den alten Stellungnahmen identisch ist- weist der Landesbetrieb Wald 
und Holz auf folgendes hin / wird folgendes beanstandet bzw. angeregt: 
 
1.  
 

Einleitend geht das Regionalforstamt auf die rechtlichen Vorgaben aus 
§ 1 Bundeswaldgesetz zur Funktion des Waldes, aus § 1 (6) und § 1 a 
(2) BauGB zur Inanspruchnahme von Wald sowie insbesondere auf das 
Ziel B. III. 3.21 des LEP’s ein, wonach eine Inanspruchnahme von Wald 
für Windkraftstandorte nur möglich ist, wenn die angestrebten 
Nutzungen nicht außerhalb des Waldes realisierbar sind und der Eingriff 
auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt wird.  
 
2.  
 

Es wird der Hinweis auf der Seite A. 27 der Begründung (Stand 2. öA) 
zitiert, dass „unter Berücksichtigung der räumlichen Gesamtsituation im 
Stadtgebiet davon auszugehen ist, dass insbesondere 
zusammenhängende großflächige Waldbiozönosen als hoch 
bedeutsamer essentieller Lebensraum (…) nicht für die Planung von 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung geeignet sind.“ 
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3.  
 

Mit Verweis auf die Vorgaben aus Ziffer 3.2.4.2 des 
Windenergieerlasses fordert das Regionalforstamt, dass besonders 
wertvolle Waldgebiete den harten Tabukriterien zuzuordnen sind. 
 
4.  
 

Das Regionalforstamt stellt fest, dass seine bisherigen Stellungnahmen 
im Planentwurf zur 2. Offenlegung / 3. Behördenbeteiligung größtenteils 
berücksichtigt wurden.  
 
5.  
Der Landesbetrieb vertritt die Auffassung, dass nicht alle Standorte 
(gemeint sind die 4 verbleibenden Konzentrationszonen) für die 
Windenergienutzung in Betracht kommen, da eine 
Waldumwandlungsgenehmigung für “standortgerechte Laubwald-
flächen“ (auch Mischwälder mit einem nennenswerten Anteil an 
standortgerechten Laubbäumen unabhängig von deren Alter) nicht in 
Aussicht gestellt werden kann.  
 

Dazu wird in der ergänzenden Email klargestellt, dass eine 
Konzentrationszone nicht allein wegen des Vorhandenseins von 
Laubholz flächig nicht in Frage kommt. Vielmehr ist jede Einzelanlage im 
Detail zu betrachten. Sollte auf dem geplanten Standort 
standortgerechter Laubwald vorhanden sein, kann keine 
Umwandlungsgenehmigung erteilt werden.  
 

Einschränkend wird noch darauf hingewiesen, dass bei jungen 
Laubholzpflanzungen eine Waldumwandlung im Einzelfall möglich ist, 
wenn der Kompensationsgrad erhöht wird. 
 
6.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Erschließung der geplanten 
WEA’en Waldverluste verursachen kann, die zu kompensieren sind und 
eventuelle Umwandlungsmaßnahmen erforderlich machen.  
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7.  
 

Mit Hinweis auf die innerhalb der Konzentrationszonen verlaufenden 
Wanderwege werden Aussagen zur Beeinträchtigung der 
Erholungsfunktion des Waldes durch eine Verlegung der Wanderwege 
für notwendig erachtet.  
 
8.  
 

Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Artenschutzprüfung im 
Rahmen der konkreten Anlagenplanung durch weitergehende 
Untersuchungen zu intensivieren.  
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu c): 
 
zu 1., 2., 3. und 4.  
 

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte der Eingabe sollten zur Kenntnis 
genommen werden: 
 

• die Ausführungen zu den rechtlichen Grundlagen, 
• der Hinweis auf die Aussagen in der Begründung zur 

Berücksichtigung der großflächigen Waldbiozönosen, 
• die Feststellung, dass die Belange des Landesbetriebes 

größtenteils berücksichtigt wurden und 
• die Aussage, dass besonders wertvolle Waldgebiete (Ziffer 

3.2.4.2 Windenergieerlass) nicht als Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung geeignet sind. 

 
zu 5. 
 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass “Wald“ i.S.d. Gesetzes von der 
97. FNP-Änderung in der Fassung der 2. Offenlegung bei den 
vorgesehenen drei Änderungsbereiche mit den vier Konzentrations-
zonen in Teilbereichen der Windkonzentrationszone 1, 5 und 6 berührt 
wird.  
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Die von der Konzentrationszonendarstellung berührten Waldbereiche 
sind zumeist nur kleinflächig überlagert und es handelt sich aus Sicht 
der Stadt Brilon vorrangig nicht um “besonders wertvolle Waldgebiete“ 
i.S.d. Definition des Windenenergieerlasses. Aufgrund von Art und 
Größe der eingeschlossenen Waldteilflächen ist zunächst in jedem Fall 
sichergestellt, dass die darstellungsüberlagerten Flächen der 
Änderungsbereiche auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
grundsätzlich als Konzentrationszonen geeignet sind.  
 
Diese Feststellung ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der Annahme, 
dass innerhalb von bewaldeten Teilflächen alle (Einzel-) Standorte für 
die Errichtung von WEA in Betracht kommen. So wird z. B. eine 
Waldumwandlungsgenehmigung für “standortgerechte Laubwald-
flächen“ seitens des Landesbetriebes nicht in Aussicht gestellt und es 
wird darauf hingewiesen, dass derartige Laubholzbestände in einer 
nachgelagerten Detailplanung separiert werden müssen und die Frage 
einer Waldinanspruchnahme im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung zu 
bewerten ist. Dies kann entsprechend nur im Rahmen der 
nachgelagerten Zulassungsebene nach Kenntnis des 
Anlagenstandortes für konkrete WEA-Vorhaben erfolgen. Hier ist dann 
standortbezogen und hinreichend konkretisiert die Waldeigenschaft im 
Hinblick auf eine Laub- oder Mischwaldeinstufung nach dem 
Baumartenanteil, der Altersklassen der Bestände und letztlich der 
ökologischen Bedeutung zu beurteilen. Die Zulässigkeit einer 
Waldumwandlungsgenehmigung kann daher immer nur i.V.m. einem 
konkreten Bauvorhaben auf der nachgelagerten Genehmigungsebene 
beurteilt werden. Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
können lediglich die grundsätzlichen Rahmenbedingungen vorgegeben 
werden.  
 
Dieser Teil der Eingabe sollte daher zur Kenntnis genommen werden 
und als ausreichend beachtet gelten. 
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zu 6. und 7. 
 

Über die konkreten Einzelstandorte, die Anzahl und die Art der 
Windenergieanlagen können auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine Angaben gemacht werden. Derartige 
Festlegungen sind erst auf der nachgeordneten Ebene der konkreten 
Genehmigungsverfahren möglich.  
 
Nur bei Bekanntsein derartiger Details können jedoch Aussagen zu: 
 

• einer Waldinanspruchnahme durch Erschließungs- und 
Wegebaumaßnahmen 

• einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Waldes durch 
WEA’en oder die Verlegung von Wanderwegen 
 

getroffen werden. 
 
Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist daher im 
Einzelgenehmigungsverfahren durch den Hochsauerlandkreis als 
zuständige Genehmigungsbehörde zu beteiligen. Die Belange sollten 
insofern als beachtet gelten. 
 
zu 8. 

Die Konzentrationszonen wurden teils im Jahren 2013 und teils 2015 
flächendeckend hinsichtlich der windkraftsensiblen Arten erfasst. Die 
bisher getätigten Untersuchungen liefern erste, wenn auch nicht 
vollständige Datengrundlagen zur Beurteilung der Beeinträchtigung der 
Tierwelt. Das Vorkommen von bedrohten Vögeln (auch von Zugvögeln) 
sowie Fledermäusen ist bekannt. Die bisherigen Erkenntnisse 
rechtfertigen jedoch keine Herausnahme von (Teil-) Flächen aus den 
Konzentrationszonen.  

Der Artenschutz für die Tier- und Pflanzenwelt wird von der 
Genehmigungsbehörde im Zuge der Baugenehmigung nach BImSchG 
geprüft und gewährleistet. Der Belang sollte insofern als beachtet 
gelten. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des Landesbetriebes 
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Soest-
Sauerland, Rüthen, aus allen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis zu 
nehmen und entsprechend den Stellungnahmen der Verwaltung als 
ausreichend berücksichtigt bzw. beachtet anzusehen und bzgl. einer 
gewünschten Visualisierung zurückzuweisen. 
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